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Begriindung

Gemal Beschluss des Ausschusses fur Umwelt-, Klimaschutz und Mobilitat - Vorlage
0150/2022 aus der Sitzung UKM/02/2022 - wird die Verwaltung beauftragt, kinftig
transparent und unaufgefordert im UKM Mitteilung zu machen, wenn Baumfallungen oder
erhebliche Rickschnitte anstehen, ohne dass dem eine Rats- oder Ausschussbeteiligung
vorhergeht.

Sind VerkehrssicherungsmalRnahmen aufgrund von Gefahr im Verzug notwendig, kann die
Mitteilung in der auf die Mal3nahme folgenden Sitzung des UKM nachgeholt werden.

Es ist gem. §39 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG verboten Baume aullerhalb des Waldes, von
Kurzumtriebsplantagen oder gartnerisch genutzten Grundflachen in der Zeit vom 1. Méarz bis
zum 30. September abzuschneiden, auf den Stock zu setzen oder zu beseitigen. Der
Wirtschaftsbetrieb Hagen AGR bewertet bei allen Mallnahmen an Baumen innerhalb des
Verbotszeitraums, wann und unter welchen Umstanden sich eine Gefahr verwirklichen
kdnnte. Ist ein unverzugliches Handeln zur Abwendung von Personen- oder Sachschaden
erforderlich, erfolgt die Mitteilung in der folgenden Sitzung des UKM. MalRnahmen die bereits
ausgefuhrt worden sind, werden durch ein Ja in der Spalte "Durchfihrung der Malinahmen
an Baumen der Stadt Hagen im Verbotszeitraum des § 39 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG"
kenntlich gemacht. Von den Malnahmen liegt zwecks Uberpriifung durch die Untere
Naturschutzbehorde und des UKM eine Fotodokumentation vor. MalRnahmen die mit einem
Nein in der vorgenannten Spalte ausgewiesen werden, werden im Zeitraum vom 1.10. bis
zum 1. Marz ausgeflhrt. Ein genauer Ausfuhrungstermin kann bei der Vielzahl von
Maflnahmen und Verzégerungen nicht benannt werden. Gleiches gilt fir behoérdlich
angeordnete MalRnahmen. Hier wird in der Spalte "Mangel" die Anordnung begrtindet.

Henning Keune Hans-Joachim Bihs Jorg Germer
Vorstand (Sprecher) Vorstand Kfm. Vorstand
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Lfd-
Nr.

Baumart

Baumhasel

Baumbhasel

Eberesche

Robinie

Linde

Hainbuche

Hainbuche

Silberahorn

Spitzahorn

H6he/Stamm-
umfang

10/84

11/96

5/45

9/123

14/123

13/82

11/75

15/115

15/120

Bezirksvertretung Standort

Eilpe/Dahl

Eilpe/Dahl

Haspe

Haspe

Haspe

Haspe

Haspe

Hohenlimburg

Hohenlimburg

Riegerbusch HNR160

Riegerbusch HNR160

CorbacherstraRe

Hattenplatz

Ernst-Eversbusch-

Hauptschule

Schlesierstralle

Schlesierstralle

Auf dem Blumenkampe

Auf dem Blumenkampe

Mangel

Feuerwehrzufahrt

Feuerwehrzufahrt

absterbend, Pilzfruchtkérper am Stamm

absterbend , groRflachiges nekrotisches
Abschlussgewebe

schlechter Vitalzustand, Mykos
Brandkrustenpilz seit 5 Jahren

Neubau des Schulpavillons Grundschule
Hestert

Neubau des Schulpavillons Grundschule
Hestert

Neubau des Schulpavillons Grundschule

Berchum

Neubau des Schulpavillons Grundschule
Berchum

MaRnahme Anlagentyp

Fallung

Fallung

Fallung

Fallung

Fallung

Fallung

Fallung

Fallung

Fallung

Baumscheibe

Baumscheibe

Kinderspielplatz

Platz

Schule

Schule

Schule

Schule

Schule

Durchfiihrung der
MaRnahmen an Bdumen
der Stadt Hagen im
Verbotszeitraum des § 39
Abs. 5 Satz 2 BNatSchG

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Vorkommen von
Fortpflanzungs-
oder Ruhestatten
§ 44 Abs. 1 Nr. 3
BNatSchG

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein



10

11

12

13

14

15

16

17

18

Spitzahorn

Spitzahorn

Spitzahorn

Spitzahorn

Feldahorn

Feldahorn

Weymouths-

kiefer

Winterlinde

Bergahorn

18/156

21/202

15/134

12/168

12/89

12/67

17/210

15/176

22/182

Hohenlimburg

Hohenlimburg

Hohenlimburg

Hohenlimburg

Hohenlimburg

Hohenlimburg

Mitte

Mitte

Mitte

Auf dem Blumenkampe

Auf dem Blumenkampe

Auf dem Blumenkampe

Auf dem Blumenkampe

Auf dem Blumenkampe

Auf dem Blumenkampe

Grunanlage Kultopia

Bergischer Ring

KonkordiastraRe

Neubau des Schulpavillons Grundschule
Berchum

Neubau des Schulpavillons Grundschule
Berchum

Neubau des Schulpavillons Grundschule
Berchum

Neubau des Schulpavillons Grundschule
Berchum

Neubau des Schulpavillons Grundschule
Berchum

Neubau des Schulpavillons Grundschule

Berchum

absterbend, Pilzfruchtkérper am Stamm

absterbend

KonkordiastraRe Parkhaus absterbend, Mykose Fusarium

Fallung

Fallung

Fallung

Fallung

Fallung

Fallung

Fallung

Fallung

Fallung

Schule

Schule

Schule

Schule

Schule

Schule

Griinanlage

Kindertages-
einrichtung

Grlnanlage/Ge-
baude

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein



	Vorlage
	Anlage  1 Maßnahmen Dezember

